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1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS UND PLANUNGSANLASS 

Mit Antrag vom 18.06.2018 hat die Solarfaktor GmbH (nachfolgend Vorhabenträ-

ger) bei der Stadt Eggesin gemäß § 12 Abs. 2 BauGB beantragt, ein Verfahren 

zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans einzuleiten. 

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin hat mit der Sitzung vom 19.07.2018 die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 19/2018 „Solarpark 

Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk“ der Stadt Eggesin be-

schlossen. 

Der Planungsraum beschränkt sich auf ein Areal mit einer Größe von rund 1,7 ha 

westlich der Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk. 

Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom. Nach den 

derzeitigen Planungen soll die installierte elektrische Leistung bei etwa 750 kWp 

liegen. 

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des allgemeinen Klimaschutzes 

dient der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der Schaffung der planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien darüber hinaus 

auch der Minderung des CO2-Ausstoßes und trägt so zur Mitigation des globalen 

Klimawandels bei. Nach der am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Novelle des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) soll spätestens 2020 ein Anteil der erneu-

erbaren Energien von mindestens 35 % am Bruttostromverbrauch erreicht 

werden. Darüber hinaus strebt die Bundesregierung bis spätestens 2025 einen 

Anteil von mindestens 40-45 % der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

am Stromverbrauch an. Spätestens im Jahr 2035 sollen mindestens 55-60 % 

und bis spätestens 2050 sogar mindestens 80 % des Stroms aus erneuerbaren 

Quellen stammen. 

Die planungsrechtliche Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes mit der 

Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ 

sieht die Stadt Eggesin als unverzichtbaren Beitrag zur Erreichung der klima- und 

energiepolitischen Zielsetzung der Bundesregierung. Darüber hinaus stellen Vor-

haben zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien vor allem auch wichti-

ge private Investitionen dar, die vor Ort das Gewerbesteueraufkommen und da-

mit die Einnahmen der Stadt erhöhen. 

Bearbeitungsstand: Januar 2022 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 19/2018 
„Solarpark Gumnitz Westlich der 

Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk“ 
der Stadt Eggesin 

Begründung 



  

 

 

                
                                                                                                    

 
   

                                                                                 

    

  

       

        

      

       

       

      

          

         

    

      

         

        

     

       

       

     

        

        

      

  

         

       

      

  

        

       

     

 

  

   

     

 

 

S e i t e | 4 

2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 

vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 

Mai 1998 (GVOBl. M- V 1998, S. 503, 613), zuletzt geändert durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kom-

munalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-

gesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz -

NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

o Hauptsatzung der Stadt Eggesin in der aktuellen Fassung 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Entwurfsvermessung des Vermessungsbüros Möbius GbR (öffentlich bestellter 

Vermessungsingenieur) 17139 Malchin vom August 2018 Lagebezugssystem: 

ETRS89/UTM33; Höhenbezugssystem: DHHN2016 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im 

Plan im Maßstab 1:1.000 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von rund 

1,7 ha. Er erstreckt sich westlich der Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk auf das 

Flurstück 167 sowie Teilflächen der Flurstücke 175/7, 168, 176/3 und 175/4 der 

Flur 9 in der Gemarkung Eggesin. 
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4. Beschaffenheit des Plangebietes 

4.1 Ausgangssituation 

Der Vorhabenstandort umfasst eine rund 1,7 ha große Ackerfläche unmittelbar 

westlich der Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk. Erschlossen wird der Planungs-

raum ausgehend von der Landesstraße L32 über das Flurstück 175/4 durch einen 

unbefestigten Weg. 

Der Geltungsbereich grenzt im Norden und Westen an ein Waldgebiet. Im Süden 

schließen sich Ackerflächen an. Im Osten grenzt der Planungsraum unmittelbar 

an die Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk. 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 

Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 

(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes oder eu-

ropäische Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope sind im gesamten 

Geltungsbereich nicht vorhanden. 

Abbildung 1: Foto des Vorhabenstandortes mit Blickwinkel von Süden nach Osten, Baukonzept 
Neubrandenburg GmbH vom Februar 2018 
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4.2 Planungsbindungen 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-

menfassende Pläne oder Programme aufzustellen. 

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Eggesin ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ausfolgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-

ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 15 des Ge-

setzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. l S. 2808) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vor-

pommern (RREP VP-LVO) vom 19. August 2010 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG. 

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 

Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In die-

sem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaik-

anlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen 

auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelba-

ren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der erneuerbaren 

Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 

soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energie-

versorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei 

stetig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der 

Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen 

so weit wie möglich zu reduzieren. 
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Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch 

Festlegung von Maßnahmen 

– zur Energieeinsparung, 

– der Erhöhung der Energieeffizienz, 

– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 

Geothermie sowie 

– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz 

in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planun-

gen erreicht werden. 

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu er-

heblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prü-

fen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwie-

genden öffentlichen Interesses angewendet werden können. 

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet wer-

den. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversions-

standorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits 

versiegelten Flächen errichtet werden. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Abstand von 110 Metern 

beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächen-

photovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden (LEP M-V 2016 Z 5.3 

(9)). 

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Vorpommern zudem die 

textlichen Vorgaben des RREP VP zu beachten. Grundsätzlich ergibt sich auch aus 

dem RREP VP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten die Voraussetzun-

gen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] geschaffen werden 

sollen (RREP VP Programmsatz 6.5.6). 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und 

die Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Energieversorgung 

sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden (RREP 

VP Programmsatz 6.5.5). Damit richtet sich die langfristige raumordnerische 

Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequellen, auch im 

Hinblick auf den Klimaschutz. 

Auch für die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind kon-

krete Entwicklungsabsichten des RREP VP zu berücksichtigen. 

Gemäß dem Programmsatz 6.5 (8) RREP V-P sollen Solaranlagen vorrangig 

auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden bzw. auf vorbelasteten Standorten wie 

Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung errichtet wer-

den. 
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Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträ-

gern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten 

eine besondere Bedeutung zu. 

Um der Landwirtschaft kein hochwertiges Ackerland zu entziehen, wurde der Pla-

nungsraum auf Böden mit geringen Bodenwerten beschränkt. Bei den sich im 

Geltungsbereich befindenden Böden handelt es sich um Sandacker (ACS) mit Bo-

denwertzahlen von 13-14. 

Gemäß Ziel 5.5.1 (1) des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 

(RREP VP) befindet sich der Planungsraum in Randlage eines Vorranggebietes 

Trinkwasser. In Vorranggebieten Trinkwasser sind alle Planungen und Maßnah-

men so abzustimmen, dass sie den standörtlichen Anforderungen des Trinkwas-

serschutzes entsprechen. 

Um die Trinkwasserressourcen vor schädlichen Einflüssen und Verunreinigungen 

zu schützen, werden Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete Trinkwasser festge-

legt und in der Karte im Maßstab 1: 100 000 ausgewiesen. Kriterien zur Abgren-

zung der Vorrangebiete Trinkwasser sind gemäß Abbildung 9 des RREP VP Trink-

wasserschutzgebiete mit der Trinkwasserschutzzone I (unmittelbarer Fassungs-

bereich an Brunnen) sowie Trinkwasserschutzgebiete mit der Trinkwasserschutz-

zone II (engere Schutzzone). 

Da sich der Geltungsbereich des in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans außerhalb von Trinkwasserschutzzonen befindet, muss die Stadt Eg-

gesin auch auf Grund der vorhabenspezifischen Wirkungen des geplanten Solar-

parks davon ausgehen, dass das Vorhaben die langfristige Sicherstellung der 

Wasserversorgung gemäß Ziel 5.5.1 (1) des Regionalen Raumentwicklungspro-

gramms Vorpommern (RREP VP) nicht entgegensteht. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan entspricht dem Ziel 5.3 (9) LEP MV und 

ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes Handlungsprogramm 

einer Gemeinde. Beispielsweise bildet der Flächennutzungsplan den rechtlichen 

Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB be-

stimmt ist. Die Stadt Eggesin verfügt über einen genehmigten und wirksamen 

Flächennutzungsplan. Dieser stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplans als 

Fläche für die Landwirtschaft dar. Die Festsetzung als Sondergebiet „Energiege-

winnung auf Basis solarer Strahlungsenergie“ ist daraus nicht zu entwickeln. 

Aus diesem Grund wurde die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Eggesin für den Bereich „Solarpark Gumnitz westlich der Bahnlinie Ueckermünde-

Pasewalk“ eingeleitet. 
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Waldabstand 

Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf 

oder Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern 

zum Wald einzuhalten. 

Dieser Abstand wird in der vorliegenden Planung zu den umliegenden Waldstü-

cken im Westen und Norden eingehalten. 

5. Inhalt des Bebauungsplans 

5.1 Städtebauliches Konzept 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in günstiger Lage. 

Die zu erwartenden Eingriffe bündeln sich mit den bereits vorhandenen Nutzun-

gen. Durch Störquellen wie die angrenzende Landesstraße oder die Bahnstrecke 

ist der Standort bereits vorbelastet. Die Errichtung des Solarparks im Planungs-

raum ist zielführend. Andere Gebiete, welche nicht diese Vorprägung aufgrund 

kohärenter Nutzungen aufweisen, können somit hinsichtlich des Landschaftsbil-

des geschont werden. 

Die die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich in einer Entfernung von 

170 m zum Geltungsbereich. Durch den Betrieb des Solarparks bestehen keine 

wechselseitigen Beeinträchtigungen. 

Die Erschließung des Planungsraumes ist durch die Landesstraße L32 abgesi-

chert. Die Fläche wird von drei Seiten von Gehölzstruktur eingefasst. Es ist davon 

auszugehen, dass das Vorhaben im Landschaftsbild kaum wahrnehmbar sein 

wird. 

Um der Landwirtschaft kein hochwertiges Ackerland zu entziehen, wurde der Pla-

nungsraum auf Böden mit geringen Bodenwerten beschränkt. Bei den sich im 

Geltungsbereich befindenden Böden handelt es sich um Sandacker (ACS) mit ei-

ner Wertigkeit von 13-14. Die Planung ist durch ihre geringe Größe von keiner 

raumbedeutsamen Bedeutung. 

Aus städtebaulicher Sicht kann hier von einem außerordentlich guten Standort 

ausgegangen werden. 

5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Photovoltaikanlagen werden ausschließlich im Bereich der durch die Baugren-

ze eingefassten sonstigen Sondergebietsflächen errichtet. 

Dazu sind im Vorfeld der Installation der Solarmodule keine Erdarbeiten zur Re-

gulierung des Geländes erforderlich. 

Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den 

Boden gerammten Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa 5 m aufge-
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stellt. Die Unterkonstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Tische sind 

geneigt und nach Süden ausgerichtet. 

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an 

die Zentralwechselrichter angeschlossen werden. 

Die Stadt nutzt vorliegend die Möglichkeit, sonstige Sondergebiete gemäß § 11 

Abs. 2 BauNVO auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der Nutzung wird durch 

die Definition der Baugebiete nach § 2 bis 10 BauNVO nicht gedeckt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die 

Höhe der baulichen Anlagen geregelt. 

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird, richtet 

sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den 

nicht überbauten „verschatteten“ Zwischenräumen. 

Man kann in der Praxis davon ausgehen, dass ca. 60 % der Sondergebietsfläche 

von den Modultischen überstanden werden und aufgrund der Verschattungswir-

kung eine Freihaltefläche von 40 % erforderlich ist, um eine optimale Energie-

ausbeute erzielen zu können. Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 

0,60 festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaute Fläche 

nicht mit der geplanten versiegelten Fläche deckt, denn im Sinne des Minimie-

rungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde durch 

den Vorhabenträger eine Bauweise gewählt, die die maßgebenden Bodenfunktio-

nen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet. 

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil der 

Vorhabengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen Nut-

zung realisiert werden darf. 

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil die 

Höhe baulicher Anlagen (H) in Metern über dem anstehenden Gelände zur Be-

stimmung des Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von 

unnötigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb der Planzeichnung 

Teil A festgesetzt wird. 

Für die Modultische und die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen Pla-

nungen des Vorhabenträgers eine maximale Höhe von 3,50 m über Gelände-

oberkante nicht überschritten. Als unterer Bezugspunkt dient das anstehende 

Gelände. 

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht Ge-

genstand der Regelungsabsicht der Stadt Eggesin. 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 
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1. Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strah-

lungsenergie“ (SO EBS) dient gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO der Errichtung 

und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind Mo-

dultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Ne-

benanlagen, Trafostationen, Umspannstationen, Wechselrichterstationen 

und Zaunanlagen. 

2. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Ener-

giegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) gemäß 
§ 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,60 begrenzt. 

3. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 3,50 m begrenzt. Als unte-

rer Bezugspunkt gilt das anstehende Gelände in Metern über NHN des 

amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016. 

4. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des Bebauungs-

plans. Die festgesetzten Nutzungen sind nur insoweit zulässig, soweit sie 

durch den Durchführungsvertrag gedeckt sind (§ 9 Abs. 2 und § 12 

Abs. 3a BauGB). 

5.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur  

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Stadt über § 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen bzw. 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft festzusetzen. Der Pufferbereich zwischen Wald und Solarpark wird als 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung naturnahe Wiese festgesetzt, um erhebli-

che Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftsraumes zu minimieren. 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1. Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch die Ein-

saat von standortheimischem Saatgut oder durch Selbstbegrünung als 

Grünland zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichti-

gung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen Anforderungen 

von Offenlandbrütern nicht vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Der Ein-

satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. 

2. Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft ist durch Einsaat von standorthei-

mischem Saatgut oder durch Selbstbegrünung als Grünland zu entwickeln. 

Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunistischer Anfor-

derungen und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern nicht 

vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Der Einsatz von Dünge- und Pflan-

zenschutzmitteln ist unzulässig. 
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5.4 Örtliche Bauvorschriften 

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvor-

schriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege 

tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Abs. 

3 der Landesbauordnung M-V gegeben. Für den Planungsraum des vorliegenden 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist in diesem Zusammenhang die Zulässig-

keit von Einfriedungen festzusetzen. 

Der Geltungsbereich wird mit Einfriedungen inkl. Übersteigschutz gesichert. 

Dabei werden im Sinne des Biotopverbundes und zum Schutz von Kleinsäugern 

und anderen Tierarten Durchschlupfmöglichkeiten in den Einfriedungen mit 

15-20 cm Höhe im Bodenbereich offengehalten. 

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen: 

1. Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,0 m innerhalb des Sonderge-

bietes zulässig. In Einfriedungen sind Öffnungen von mindestens 

10 x 20 cm Größe in Bodennähe im Höchstabstand von 15 m einzurichten. 

5.5 Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein 

gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist, darzustellen. 

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des 

Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen 

der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter 

aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich 

oder nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Der beschriebene Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Auswir-

kungen auf die Schutzgüter vermuten. 

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Be-

einträchtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beein-

trächtigung weiterer besonders oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. 

Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im 

Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtli-

chen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener 

Immissionsgrenzwerte führen könnten. 
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Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschrie-

benen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rah-

men der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 

Hinweis 

Bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. 

September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun zu errich-

ten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhindert. Dieser 

Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung (durch ein hierfür qua-

lifiziertes Fachbüro für Natur und Artenschutz) errichten zu lassen. Die Funkti-

onsfähigkeit dieses Zaunes ist während des gesamten Bauzeitraumes sicher zu 

stellen. Das Fachbüro ist der UNB rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten schrift-

lich zu benennen. 

5.6 Verkehrskonzept 

Erschlossen wird der Geltungsbereich von der Landesstraße L32 über das Flur-

stück 175/4 durch einen unbefestigten Weg. Für die Montage und eventuelle 

Wartungsarbeiten auf der Fläche ist die Herstellung einer mit Schotter teilversie-

gelten Zuwegung mit einem Eingriffsumfang von etwa 309 m² erforderlich. 

Gemäß § 31 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

wird ein 20 m Abstand von baulichen Anlagen zur Landesstraße eingehalten. 

Der Planungsraum erstreckt sich westlich entlang der Bahnlinie Ueckermünde-

Pasewalk. Eine Blendwirkung durch das Vorhaben auf die Bahnlinie kann auf-

grund des Blendgutachtens, welches durch das Ingeneurbüro JERA erstellt wur-

de, ausgeschlossen werden. 

6. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die 

auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne 

von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 

könnten. 

Blendwirkungen 
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Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen und 

Blendwirkungen nur bei fest montierten Modulen in den Morgen- bzw. Abend-

stunden auf. Der Einwirkungsbereich ist auf die im Südosten und Südwesten an-

grenzenden Flächen begrenzt. 

Bei Entfernungen zu den Modulen über 100 m sind die Einwirkungszeiten gering 

und beschränken sich auf wenige Tage im Jahr.1 

Da sich die nächstgelegenen Wohnnutzungen befindet sich mit einer Entfernung 

von rund 170 m außerhalb des Einwirkungsbereichs der geplanten Freiflächen-

photovoltaikanlage. Es werden keine relevanten Blendwirkungen auftreten. 

Die physiologische Blendung konnte anhand des durch das Ingenieurbüro JERA 

durchgeführte Blendgutachten ausgeschlossen werden. Als möglicher Immission-

sort wurde die direkt östlich gelegene Bahnlinie Ueckermünde-Pasewalk benannt. 

Das Gutachten stellt dar, dass die Leuchtdichte der Solarmodule beim Betrachter 

signifikant kleiner ist als die Leuchtdichte, die bei einer Absolutblendung auftre-

ten kann. Eine Blendung wird an einer reflektierenden Oberfläche verursacht. Die 

verwendeten Module sind mit reflexionsarmen Solar- Sicherheitsglas ausgestat-

tet. Somit ist die physiologische Blendung ausgeschlossen. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nasse PV-Oberflächen deutlich ver-

änderte Reflexionseigenschaften aufweisen. 

Allerdings führt die Neigung der Oberfläche der Module zu einem raschen Ablau-

fen des Wassers, so dass nach einem Regenereignis keine Beeinträchtigung zu 

erwarten ist. 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können, z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrich-

tungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. 

Um ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten 

Anlagen mit einem Mindestabstand von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebau-

ung errichtet. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 

7. Wirtschaftliche Infrastruktur 

7.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so dass es 

nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Ein Anschluss an das Was-

1 R. BORGMANN, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen 
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server- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. Darüber hinaus sind 

keine medialen Erschließungen erforderlich. 

7.2 Gewässer 

Anfallendes Niederschlagswasser kann weiterhin innerhalb des Planungsraumes 

versickern. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu befürch-

ten, denn mit dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualität 

von Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigen können. Innerhalb des Un-

tersuchungsraums befinden sich keine Gewässer oder Wasserschutzgebiete. 

7.3 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommu-

nikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. Eine Erschließung der Te-

lekommunikation ist nicht erforderlich. 

7.4 Abfallrecht 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von 

den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete 

Abfallentsorgung erfolgen kann. 

Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Bauge-

schehens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß 

den technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) zugeführt wird. 

Auflagen Abfall: 

1. Metall ist getrennt zu halten und einer Verwertung zuzuführen. 

2. Gefährliche Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Nach § 50 des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) besteht hierfür 

eine gesetzliche Nachweispflicht in Form des Verwertungs- und Beseitigungs-

nachweises. 

Auflagen Bodenschutz: 

1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenver-

änderungen oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreini-

gungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren 

Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Standort Pa-

sewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 

2. Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwen-

dig Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 

BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden-

veränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. 
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I. S. 1554), in der zuletzt gültigen Fassung, sind zu beachten. Dabei sind ins-

besondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) zu berücksichti-

gen. 

3. Die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu 

berücksichtigen. Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beab-

sichtigen, auf den Boden einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schädliche 

Bodenveränderungen, insbesondere bodenschädigende Prozesse, nicht her-

vorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und schonend umzugehen. 

Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
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7.5 Brandschutz 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-

Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen. 

Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, sind 

am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortlichen 

Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich 

angebracht. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der PVA wird der örtlichen 

Feuerwehr ein Lageplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Darin sind die 

maßgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen über Leitungsführungen zu 

Wechselrichtern und Transformatoren bis zur Übergabestelle des zuständigen 

Energieversorgungsunternehmens enthalten. Relativ gefährdete Komponenten 

von PVA sind Wechselrichter und Transformatoren. 

Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen 

nur eine geringe Gefahr der Brandweiterleitung aus. Über die Wege zwischen den 

Modultischen sowie den Abständen der Modultische untereinander sind Brand-

schneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung entgegenwirken. Die örtli-

che Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten und die 

Anlagentechnik eingewiesen. Brand- und Störfallrisiken werden durch fachge-

rechte Installation und Inbetriebnahme der PVA sowie regelmäßige Wartung mi-

nimiert. Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des 

Deutschen Feuerwehr Verbandes (siehe Anlagen) unter Verweis auf die VDE 

0132 "Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer An-

lagen" zu beachten. 

Die dortigen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Sicher-

heitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen. Demnach sind PVA 

bedenkenlos zu löschen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten 

werden. 

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage im weites-

ten Sinne mit einer geringen Brandlast. Dennoch soll ein Grundschutz an Lösch-

wasser von 30 m3/h über 2 Stunden vorgehalten werden. 

Es erfolgt eine entsprechende Regelung zur Löschwasserabsicherung im Durch-

führungsvertrag. 

Hinweise Brandschutz 

1. Für das Feuerwehrschlüsseldepot ist rechtzeitig vor Fertigstellung eine ent-

sprechende Schließung mit dem VG-Code bei der Brandschutzdienststelle 

des Landkreises zu beantragen. 

2. Über die Einweisung der örtlich zuständigen Feuerwehr der Stadt Eggesin 

ist ein Nachweis der Brandschutzdienststelle zu übergeben. 
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8. Denkmalschutz 

8.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern einge-

tragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

8.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden-

denkmale oder Verdachtsflächen bekannt. 

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der 

unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmal-

pflege anzuzeigen. Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige 

Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V 

der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und 

die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Lan-

desamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftli-

cher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde 

kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte 

Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG 

M-V). 
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9. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Flächenbilanz: 

Geltungsbereich: 17.017 m² 

Sondergebiet: 8.780 m² 

Grünfläche: 6.782 m² 

Zuwegung: 309 m² 

Zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe 

ermittelt. Die Wertstufe für „Sandacker“ (ACS) ist 0. Der durchschnittliche Bio-

topwert berechnet sich aus 1 abzüglich des Versiegelungsgrades des derzeitigen 

Biotoptyps. 

Biotopwert ACS: 1 – 0 (Versiegelungsgrad) = 1 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

Der Abstand zu vorhandenen Störquellen, in diesem Fall der Bahnlinie und der 

Landesstraße, beträgt weniger als 100 m. Der Lagefaktor ist in diesem Fall 0,75. 

Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenaquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-

verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der 

vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 

und dem Lagefaktor. 

Biotoptyp 

Fläche 

des be-

einträch-

tigten 

Biotops 

in m² 

Biotop-

wert 

Lage-

faktor 

EFÄ m² = Fläche * Bio-

topwert * Lagefaktor 

Eingriffsflä-

chenäqui-

valent [m² 

EFÄ] 

12.1.1 -

Sand-

acker 

8.780 1 0,75 8.780 * 1 * 0.75 6.585 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 6.585 
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Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der Bau-

grenze sind für die geplante Photovoltaikanlage generell nicht zu erwarten. Der 

Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage erzeugt keine Immissionen, die eine 

Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter erwarten lässt. 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Zur Erschließung des Geltungsbereiches ist die Anlage eines Schotterweges not-

wendig. Es ist biotopunabhängig die teilversiegelte Fläche in m² zu ermitteln und 

mit einem Zuschlag von 0,2 zu berücksichtigen. 

Teil-

/Vollversiegelte 

bzw- überbaute 

Fläche 

Zuschlag für Teil-

/Vollversiegelung 

EFÄ= Teil-

/Vollversiegelte bzw-

überbaute Fläche * 

Zuschlag 

Eingriffsflä-

chenäqui-

valente EFÄ 

309 m² 0,2 309 * 0,2 62 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 62 

Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

m² EFÄ für Bio-

topbeseitigung 
+ 

m² EFÄ für 

Funktionsbeein-

trächtigung 

+ 

EFÄ für Teil-

/Vollversiegelung 

bzw. Überbauung 

Multifunkti-

onaler 

Kompensa-

tionsbedarf 

[m² EFÄ] 

6.585 0 62 6.647 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

m² EFÄ: 
6.647 
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Zu 2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen 

Maßnahme 8.30: Anlage auf Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten 

Flächen werden der Selbstbegrünung überlassen 

Anforderungen: 

o keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks 

o keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

o höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes 

o Frühster Mahdtermin 15. Juli 

o Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen 

werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. 

Juli 

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bau-

leitplanung bzw. der Vorhabengenehmigung 

Wert der Zwischenmodulflächen: 

SO EBS Zwischenmodulflächen GRZ 0,6 (40%) → 0,5 

Überschirmten Flächen GRZ 0,6 (60%) → 0,2 
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Damit ergibt sich folgende Äquivalenzfläche für die Maßnahme: 

kompensati-

onsmindernde 

Maßnahme 

Fläche 

in m² 
Wertstufe 

Fläche * Wert d. 

kompensations-

mindernden Maß-

nahme = m² FÄ 

Flächenäquiva-

lent d. kompens. 

mindernden 

Maßnahme  

[m² FÄ] 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenan-

lagen 

(Überschirmte 

Fläche 

SO EBS) 

5.268 0,2 5.268 * 0,2 1.054 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenan-

lagen 

(Zwischen-

modulfläche 

SO EBS) 

3.512 0,5 3.512 * 0,5 1.756 

Gesamtumfang als Flächenäquivalent für die kompen-

sationsmindernde Maßnahme: 
2810 

Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen korri-

gierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt: 

Multifunktionaler 

Kompensationsbedarf 

(m² EFÄ) 

- Flächenäquivalent d. kom-

pens.mindernden Maßnahme 

(m² EFÄ) 

Korrigierter multi-

funktionaler Kom-

pensationsbedarf 

[m² EFÄ] 

6.647 2810 3.837 

Korrigierter multifunktionaler Kompensationsbe-

darf: 

3.837 
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Zu 4. Kompensation des Eingriffes 

Flächenbilanz: Ackerland 6.782 m² 

Maßnahme 2.33: Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nutzungsoption als 

Mähwiese 

Beschreibung: Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in 

eine Brachfläche mit Nutzungsoption: 

Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland als einschü-

rige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei- bis dreijähri-

gem Rhythmus 

Anforderungen: 

o Fläche vorher mindestens 5 Jahre als Acker genutzt 

o Bodenwertzahl von maximal 27 Bodenpunkten 

o Spontane Begrünung (keine Einsaat) 

o Mindestbreite 10 Meter 

o Mindestgröße der Fläche 2.000 m² 

Nutzungsoption: Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit einer ein-

schürigen Mahd unter Beachtung der folgenden Vorgaben: 

o Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes 

o je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 

Jahre 

o Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messer-

balken 

Jegliche weitere Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, Ein-

satz von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Melioration u.ä. sind 

ausgeschlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeitraum von 

mehr als 3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der ungestörten na-

türlichen Entwicklung (freie Suktession) zu überlassen. 

Kompensationswert: 2,0 

Fläche der 

Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert der 

Maßnahme 

Kompensationsflächenäquivalent 

[m² KFÄ] 

6.782 2,0 13.564 

Kompensationsflächenäquivalent 13.564 
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Zu 5. Gesamtbilanzierung 

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf (Punkt 2.7) beträgt 3.837 

m² EFÄ. Die naturschutzfachliche Aufwertung (Kompensationswert) der geplan-

ten Maßnahme beträgt 13.564m² KFÄ. 

Somit wird der Eingriff vollständig ausgeglichen. 
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